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 Veröffentlicht am 30.11.1959

Norm

StGB §99 B

Rechtssatz

Es ist nicht erforderlich, daß der Vorsatz des Täters auf die Freiheitsbeschränkung an sich gerichtet ist. Auch wenn er

über die Freiheitsbeschränkung hinaus noch einen anderen Zweck verfolgt, haftet er für die Freiheitsbeschränkung,

soweit sie nicht etwa durch den mit der Erreichung seines darüberhinaus angestrebten Zieles erfüllten weiteren

strafbaren Tatbestand konsumiert ist.
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